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gemöä Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 vom 18.12.1990

Grundflöchenzahl GRZ

Straäenbegrenzungslinie

Sonstige Planzeichen

( § 9 (1) Ziff. 1 BauGB )

Flurgrenze

Baugrenze

Ziff. 15, 20, 25 BauGB )

0,6  -  0,8

( § 9 (7) BauGB )

RECHTSGRUNDLAGEN

Planungen, Nutzungsregelungen

Verkehrsflöchen

und Maänahmen zum Schutz,

KJ

2. ÄNDERUNG BEBAUUNGSPLAN "AUF DER EISENKAUL" ORTSGEMEINDE SOHREN

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I S. 3634).

2. Verordnung “ber die bauliche Nutzung der Grundst“cke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).

3. Verordnung “ber die Ausarbeitung der Bauleitplöne und die Darstellung des
Planinhalts (Plan-zeichenverordnung - PlanzV -) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58),
zuletzt geöndert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057),
sowie die Anlage zur PlanzV 90 und die DIN 18003.

4. Gesetz zum Schutz vor schödlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung,
Geröusche, Ersch“tterungen und öhnliche Vorgönge
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), geöndert durch Art. 3 des
Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771).

5. Gesetz “ber die Umweltvertröglichkeitspr“fung (UVPG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geöndert durch Art. 2 der
Verordnung vom 08.09.2017 (BGBl. I S. 3370).

6. Gesetz “ber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geöndert
durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434).

7. Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.05.2007 (BGBl. I
S. 698), zuletzt geöndert durch Art. 2 Abs. 11 des Gesetzes vom 20.07.2017
(BGBl. I S. 2808).

8. Gesetz zum Schutz gegen Fluglörm in der Fassung der Bekanntmachung vom
31.10.2007 (BGBl. I S. 2550).

9. Landesverordnung “ber die Festsetzung des Lörmschutzbereichs f“r den
Flughafen Frankfurt-Hahn vom 27.07.2016 (GVBl. S. 315).

10.Zweite Verordnung zur Durchf“hrung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglörm
(Flugplatz-Schallschutzmaänahmenverordnung - 2. FlugLSV) vom 08.09.2009
(BGBl. I S. 2992).

11.Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24.11.1998
(GVBl. S. 365), zuletzt geöndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBl.
S. 77).

12.Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), zuletzt
geöndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBl. S. 77).

13.Landeswassergesetz (LWG) vom 14.07.2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geöndert
durch Art. 5 des Gesetzes vom 22.09.2017 (GVBl. S. 237).

14.Landesstraäengesetz (LStrG) in der Fassung vom 01. August 1977 (GVBl. S. 273),
zuletzt geöndert durch Art. 5 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21).

15.Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geöndert
durch Art. 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 (GVBl. S. 245).

16.Gemeindeordnung f“r Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994
(GVBl. S. 153), zuletzt geöndert durch Art. 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl.
S. 21).
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2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
2.1 ÄUSSERE GESTALTUNG UND DACHNEIGUNG

Im röumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Dachform f“r Haupt- und Nebengeböude freigestellt, geneigte Döcher d“rfen lediglich keine

hühere Dachneigung als 45° aufweisen.

Dachaufbauten sind bis zu einer Lönge von 2/3 der Geböudewand der jeweiligen Traufseite zulössig.

2.2 ANZAHL DER STELLPLÄTZE
F“r jede Wohneinheit sind 2 PKW Stellplötze vorzusehen (§ 88 (1) Ziff. 8 LBauO i: V: m. § 9 (4) BauGB).

3. GRäNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN
Entsprechend der Darstellungen Bebauungsplan und im Fachbeitrag Naturschutz der Begr“ndung, werden zum Ausgleich des Eingriffes folgende Festsetzungen
getroffen:

Üffentliche Gr!nflüchen:

1. Einzelbaumbepflanzungen in üffentlichen Gr“nflöchen(§ 9 (1) Ziff. 25a BauGB)

F“r die vorgesehenen Einzelbaumbepflanzungen in üffentlichen Gr“nflöchen sind heimische Laubgehülze 1. Ordnung (Hochstömme, 2 x v. mit durchgehenden
Leittrieb, Stammumfang 10-12 cm) zu verwenden.

Private Gr!nflüchen

1. Landschaftliche Einbindung, Durchgr“nung ( § 9 (1) Ziff. 25a BauGB).

Innerhalb der f“r das Anpflanzen von Böumen und Ströuchern festgesetzten Flöchen (Freiflöchen, entlang der öuäeren Grenzen) im s“dlichen und westlichen
Bereich ist zur landschaftlichen Einbindung und zur inneren Durchgr“nung eine gruppenweise Bepflanzung mit folgenden Gehülzen vorzunehmen:

· Acer platanoides / Spitzahorn

· Alnus glutinosa / Erle

· Salix caprea / Salweide

· Cornus mas / Hartriegel

· Sambucus nigra / Holunder

· Corylus avellana / Haselnuä

Abstand der einzelnen Pflanzgruppen sollte ca. 10 m betragen. Der Pflanzabstand innerhalb der Pflanzgruppe soll 1 m x 1m betragen. Pflanzung der Gehülze
erfolgt in der Pflanzgruppe jeweils zu 3 - 5 St“ck der gleichen Pflanzenart. Jede Pflanzgruppe muss mindestens aus 15 Pflanzen bestehen und ein Gehülz erster
Ordnung (Spitzahorn oder Erle) beinhalten.

2. Pflanzungen auf privaten Flöchen (§ 9 (1) Ziff. 25a BauGB)

Auf den nicht bebauten Grundst“cksflöchen sind ebenfalls Pflanzungen vorzunehmen, die eine innere Durchgr“nung erzielen sollen. Die angesprochenen Flöchen
sind görtnerisch anzulegen und zu erhalten.

Je 300 qm nicht baulich genutzter Grundst“cksflöche sind mindestens zu pflanzen:

· 1 Laubbaum

· 5 Ströucher

Pflanzverwendung: Böume 2 xv., Stammumfang mind. 10 -12 cm;

Ströucher 2 xv., 80/100 cm Hühe

Zuordnung der gr!nordnerischen Festsetzungen (§ 9 (1a) BauGB)
Dem Eingriff durch die Versiegelung auf den entstehenden Baugrundst“cken werden die beschriebenen Maänahmen auf privaten Flöchen zugeordnet.

Dem Eingriff durch die Erschlieäungsstraäen werden die Maänahmen auf den üffentlichen Gr“nflöchen zugeordnet.

4. Hinweis
Der Baubeginn der Erdarbeiten ist 3 Wochen vorher, der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archöologie, Auäenstelle Koblenz, 56077 Koblenz, Tel.
0261/6675-3000, sowie der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archöologie, Erdgeschichte, 55116 Mainz, Tel. 06131/2016-400 anzuzeigen. Die
eingesetzten Firmen sind entsprechend zu belehren; etwaige zutage kommende archöologische Funde unterliegen gemöä § 16-21 Denkmalschutz- und
-pflegegesetz Rheinland-Pfalz der unverz“glichen m“ndlichen oder schriftlichen Meldepflicht.

Auf den Baugrundst“cken eventuell befindliche Drainagen sind umzuleiten.

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1.1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB
ORDNUNGSBEREICH 5."MISCHGEBIET" nach § 6 BauNVO die unter § 6 Abs. 2 Ziffer 8 (Vegn“gnungsstötten) und unter § 6 Abs. 3 BauNVO (Vegn“gnungsstötten) aufgef“hrten
Nutzungen sind nicht zulössig.

ORDNUNGSBEREICH 6."MISCHGEBIET" nach § 6 BauNVO, die unter § 6 Abs. 2 Ziffern 6 (Gartenbaubetriebe), Ziffer 7 (Tankstellen) und Ziffer 8 (Vegn“gnungsstötten) und unter
§ 6 Abs. 3 BauNVO (Vegn“gnungsstötten) aufgef“hrte Nutzungen sind nicht zulössig.

ORDNUNGSBEREICH 7."ALLGEMEINES WOHNGEBIET" nach § 4 BauNVO, die unter § 4 Abs. 3 Ziffer 4 (Gartenbaubetriebe) und Ziffer 5 (Tankstellen) BauNVO, zulössigen
Ausnahmen sind nicht zulössig.

1.2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Zahl der Vollgeschosse mit 2 als Hüchstgrenze festgesetzt.

Eine ßberschreitung der Zahl der Vollgeschosse ist müglich, wenn es sich dabei um ein durch die nat“rlichen Gelöndeverhöltnisse bedingtes Kellergeschoss im Sinne des § 2 (4)
LBauO handelt und die Geschossflöchenzahl nicht “berschritten wird.

1.3. BAUWEISE (§ 9 (1) Ziff.2 BauGB und § 22 BauNVO)
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die offene Bauweise gemöä § 22 (2) BauNVO festgesetzt.

1.4. STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN § 9 (1) Ziff. 2 BauGB)
Die Firstrichtung ist freigestellt.

1.5. REGELUNGEN ZUR äBERBAUBAREN GRUNDSTäCKSFLÄCHE (§ 9 (1) Ziff. 2 BauGB)
Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind grundsötzlich nur innerhalb der “berbaubaren Grundst“cksflöchen zulössig. Eine Nebenanlage je
Baugrundst“ck, bis 50 cbm umbauten Raumes ist auch auäerhalb der “berbaubaren Grundst“cksflöchen zugelassen

Untergeordnete Nebenanlagen wie St“tzmauern, Treppen, Einfriedungen sind auch auäerhalb der “berbaubaren Grundst“cksflöchen zulössig.

1.6. STELLPLÄTZE UND GARAGEN (§ 9 (1) Ziff. 4 BauGB)
Garagen sind nur innerhalb der “berbaubaren Grundst“cksflöche zulössig. Vor Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5,00 m freizuhalten, dieser ist kein notwendiger Stellplatz
gem. § 47 LBauO.

1.7. HÜHE BAULICHER ANLAGEN (§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB)
In den Geltungsbereichen 5, 6 und 7 des Bebauungsplanes wird die Hühe der baulichen Anlagen wie folgt festgesetzt:

· bei einer Traufhühe bis 4,60 m, ist eine maximale Firsthühe von 10,50 m zulössig,

· bei einer Traufhühe >4,60 m - 7,00 m ist eine max. Firsthühe, bzw. Geböudehühe einschlieälich Attika bis 9,50 m zulössig.

· Traufhühen > 7,00 m sind nicht zulössig

Jeweils gemessen von den nachfolgenden Bezugspunkten:

Unterer Bezugspunkt: bei bergseitiger Erschlieäung der hüchste Punkt der Straäen-/Gehwegskante gegen“berliegend zum Geböude (gemessen wird im rechten Winkel von der
Straäen- bzw. Gehwegskante aus), siehe nachfolgende System-Skizze !Lage des unteren Bezugspunktes„

Bei Eckgrundst“cken ist als Bezugspunkt die hühergelegene Straäe maägebend

Bei talseitiger Erschlieäung der hüchste Punkt des unmittelbar an das Geböude angrenzenden Urgelöndes

Oberer Bezugspunkt: F“r die Traufhühe: Auäenkante der Dachhaut im Schnittpunkt mit der Auäenkante der Auäenwand, f“r die Firsthühe/Geböudehühe: Oberkante der Dachhaut
im First (bzw. Oberkante der öuäeren Dachhaut); siehe System-Skizze !Bebauung„

Im Geltungsbereich 5 des Bebauungsplanes wird f“r Betriebsgeböude abweichend eine maximale Firsthühe von 15,00 m festgesetzt, eine gesonderte Festsetzung der Traufhühe
entföllt.

1.8 FäHRUNG VON VERSORGUNGSLEITUNGEN (§ 9 (1) Ziff. 13 BauGB)
Im Plangebiet sind nur unterirdische Versorgungsleitungen und Versorgungsanlagen zulössig.

Systemskizze / Bebauung

Systemskizze / Lage des unteren Bezugspunktes
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üffentliche Gr“nflöche

Umgrenzung von Flöchen zum
Anpflanzen von Böumen und
Ströuchern auf privaten Flöchen.

E Einzelhausbebauung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

o offene Bauweise

Ordnungsbereich 5 und 6:

Zahl der VollgeschosseBaugebiet

Dachneigung

Grundflöchenzahl

0° - 45°

ORDNUNGSBEREICH 5 und 6

2. Änderung
Bebauungsplan

"Auf der Eisenkaul"
Gemarkung Sohren

Ortsgemeinde Sohren
Birkenstraäe 13
55487 Sohren
Tel.  06543/3441, Fax  06543/4702

4,0 km Radius um Flughafenbezugspunkt zur Darstellung

des Bauschutzbereiches gem. § 12 LuftVG

o
Bauweise

Geschoäflöchenzahl

0,6

IIWA

0,3

o

ORDNUNGSBEREICH 7

(Siegel)

...........................
(Markus Bongard)
Ortsb“rgermeister

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Der Ortsgemeinderat Sohren hat am 11.05.2015 gemöä § 2 Abs. 1

BauGB den Aufstellungsbeschluss dieser 2. Änderung des
Bebauungsplanes !Auf der Eisenkaul„ gefasst. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am 23.02.2017 üffentlich bekannt
gemacht.

55487 Sohren, den
ORTSGEMEINDE SOHREN

2. BETEILIGUNGSVERFAHREN
a) Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes !Auf der
Eisenkaul„ wurde am 23.05.2016 vom Ortsgemeinderat Sohren

gebilligt. Die Üffentlichkeitsbeteiligung gemöä § 3 Abs. 1 BauGB
erfolgte nach Bekanntmachung vom 23.02.2017 durch üffentliche
Auslegung der Planunterlagen in der Zeit vom 03.03.2017 bis
einschlieälich 03.04.2017.
Die Beteiligung der Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher
Belange gemöä § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom
22.02.2017 mit einer Frist bis zum 03.04.2017.
Die W“rdigung der hierbei eingegangenen Stellungnahmen gemöä
§ 1 Abs. 7 BauGB erfolgte mit Beschluss des Ortsgemeinderates
Sohren vom 20.03.2018.

b) Der geönderte Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes
!Auf der Eisenkaul„ wurde am 20.03.2018 vom Ortsgemeinderat
Sohren gebilligt.

55487 Sohren, den
ORTSGEMEINDE SOHREN

äBEREINSTIMMUNGSVERMERK

Die vorliegende Planfassung stellt die vom Ortsgemeinderat
Sohren beschlossene Entwurfsfassung dar, mit der die

Üffentlichkeitsbeteiligungnach § 3 Abs. 2 BauGB und die
Beteiligung der betroffenen Behürden und sonstigen Tröger
üffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgef“hrt werden
soll.

55487 Sohren, den
Ortsgemeinde Sohren

(Siegel)

...........................
(Markus Bongard)
Ortsb“rgermeister

(Siegel)

...........................
(Markus Bongard)
Ortsb“rgermeister

"Allgemeines Wohngebiet"
Geltungsbereich 7:

Fassung für das Beteiligungs- 

verfahren nach § 3 Abs. 2 und 

§ 4 Abs. 2 BauGB;  

Stand: 11.05.2018

Entwurf


